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e und Pflichte »

durch den Gemeinderath vertreten .

Die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten ist dem Gemeinde¬

rathe , dem Magistrate und den Bezirksvorstehern anvertraut .

Erste Abtheilung .

4 ^ - vwsm ^ Da

e Bon der Gemeittdeverfäffnng7
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nrÄ ^ MidNemintde wMsin der

Von dem Gemeinderathe .

Wahl der MitgliedM . ^ A. Gemeinderathes .

§. 29.

Die Mitglieder des Gemeinderathes werden von der Gemeinde

aus ihrer Mitte gewählt .
Die Zahl derselben ist auf Einhundert Zwanzig festgesetzt.

Wahlberechtigung ( actives Wahlrecht ) .

8. 30.

Wahlberechtiget sind , in soweit denselben nicht ein im 8> 3i

aufgeführtes Hinderniß entgegensteht :

1. alle Gemeindebürger männlichen Geschlechtes ;

2. unter den Gemeindeangchörigen alle osterreichhchen Staats¬

bürger männlichen Geschlechtes , welche in eine der folgenden Kate¬

gorien gehören :
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s ) diejenigen , welche von einem im Gemeindebezirke gelegenen
Hause oder Grundstücke , oder von einem im Gemeindebezirke
betriebenen Gewerbe oder Erwerbe eine directe Steuer von
wenigstens Zehn Gulden Conp . - Münze , oder von einem ander¬

weitigen Einkommen eine Einkommen - Steuer von wenigstens
Zwanzig Gulden Conv . - Münze entrichten ;

d) wirkliche , Pensionate oder quiescirte Hof- , Staats - , Landtags¬
und Communal - Beamte , in soferne sie Besoldungen , Pen¬
sionen oder Quiescentengehalte genießen , von denen eine Ein¬

kommensteuer von wenigstens Zehn Gulden Conv . - Münze ent¬

richtet wird ;

o) Officiere , welche zur lUilckia stsbili » gehören ;
6) die lateinisch - katholischen Pfarrer in Wien , sowie der Pfarrer

der hiesigen griechisch -katholischen Kirchengemeinde ;
«) die Pastoren der hiesigen evangelischen Gemeinde augsburg .

und helvetischer Confession ;

1) der Pfarrer der hiesigen griechisch - nicht - unirten Gemeinde ;
8' ) der erste Prediger der hiesigen Judengemeinde ;
d ) die Doctoren aller Fakultäten , wenn sie ihren akademischen

Grad an einer inländischen Lehranstalt erhalten haben , und

i ) die Vorsteher und Oberlehrer der hiesigen Volksschulen und
die angestellten ordentlichen Lehrer und Professoren an den hie¬
sigen mittleren oder höheren öffentlichen Lehranstalten .

§. 31.

Ausgenommen von der Ausübung des activen Wahlrechtes sind
alle Personen , welche unter väterlicher Gewalt , unter Vormundschaft
oder Curatel stehen , ebenso diejenigen , die eine Armenversorgung
genießen , in einem Gesindverbande stehen , oder von Tag - oder

Wochenlohn leben .

Ausgeschlossen aber sind :

r>) diejenigen , welche zu einer Strafe verurtheilt worden sind, wo¬
mit die Strafgesetze den Verlust der Ausübung der politischen
Rechte verknüpfen , bis zum Erscheinen solcher Gesetze aber die-

2 *
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jenigen , welche wegen eines Verbrechens oder eines aus

Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffentliche Sittlichkeit

verletzenden Vergehens oder einer solchen Uebertretung schuldig

erklärt , oder wegen einer anderen Gesetzesübertretung zu einer

mindestens halbjährigen Freiheitsstrafe verurtheilt worden sind ;

b) diejenigen , welche wegen eines Verbrechens oder wegen eines

aus Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffentliche Sittlich¬

keit verletzenden Vergehens oder einer solchen Uebertretung in

Untersuchung verfallen sind , während der Dauer derselben ;

o) diejenigen , über deren Vermögen der Concurs ausgebrochen ist,

in solange die Cridaverhandlung dauert , und nach Beendigung

derselben , wenn die Schuldlosigkeit des Cridatars nicht voll¬

ständig nachgewiesen würde , usid '

ü) diejenigen , welche den Steuerbetrug , von dessen Entrichtung

ihr Wahlrecht bedingt ist, oder die hierauf umgelegten Zuschläge

in dem der Wahl vorangegangenen Steuerjahre nicht vollständig

bezahlt haben oder in dem lausenden Steuerjahre mit einem

Rückstände hieran aushusten .

Wählbarkeit ( passives Wahlrecht ) .

§. 32.

Wählbar ist jedes wahlberechtigte Gemeindeglied männlichen

Geschlechtes , welches das 30. Jahr zurückgelegt hat .

§. 33.

Ausgenommen von der Wählbarkeit sind :

a ) alle Personen , welche nach 8. 3 t von der Ausübung des

activen Wahlrechtes ausgenommen sind ;

b ) Militärpersonen in der activen Dienstleistung ;

o) die Gemeindebeamten und Gemeindediener .

Ausgeschlossen sind :

;») alle Personen , die nach §. 3 t von der Ausübung des activen

Wahlrechtes ausgeschlossen sind ;

p) säumige Schuldner der Gemeinde , und
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c) jene Personen , welche über die aufgehabte Vermögensverwaltung
der Gemeinde oder einer Gemeindeanstalt , oder über ein ihnen
von der Gemeinde besonders anvertrautes Geschäft mit der zu

legenden Rechnung noch im Rückstände sind.

, §. 34.

°
Behufs der Wahl der Mitglieder des Gemeinderathes werden

sämmtliche wahlberechtigte Gemeindeglieder WienS in drei Wahlkörper

abgetheilt , deren jeder vierzig Mitglieder zu wählen hat .
Den ersten Wahlkörper bilden die höchstbesteuerten Grund - und

Hausbesitzer , welche an Grund - oder Gebäudesteuer einen Steuersatz
von mindestens Fünfhundert Gilden Conv . - Mze. und die hochbe¬

steuerten Erwerbsteuer - oder Einkommensteuer - Pflichtigen , welche
einen Steuersatz von Einhundert Gulden Conv . - Mze . oder mehr

entrichten .
Den zweiten Wahlkörper bilden alle Grund - und Hausbesitzer ,

die an Grund - oder Gebäudesteuer unter Fünfhundert Gulden C. M.

und wenigstens zehn Gulden Conv . - Mze . bezahlen/dann die. im

K. 30 sut ) b. bis irilcus . i. angeführten Gemeindeangehörigen .
Der dritte Wahlkörper enthält die nach S. 30 Z. 2, litt . u

wahlberechtigten Erwerbsteuer - und Einkommensteuerpflichtigen, die

einen Steuersatz von weniger als Einhundert Gulden Conv . Mze.

entrichten .

Gemeindebürger , welche weder nach der Steuerzahlung , noch

nach ihren persönlichen Eigenschaften in den einen oder den anderen

Wahlkörper gehören , üben ihr Wahlrecht im dritten Wahlkvrper aus .
Wer mehrere Grundstücke besitzt , oder aus verschiedenen Titeln

mit der Erwerbsteuer oder aus verschiedenen Einkommensquellen mit

der Einkommensteuer mehrfach belegt ist , wird unter die Höchstbe¬

steuerten gerechnet , wenn er im ersten Falle mindestens Fünfhundert

Gulden Conv . Mze. an Grund - und Gebäudesteuer und im zweiten

und dritten Falle wenigstens Einhundert Gulden Conv . Mze. Erwerb -

odei Einkommensteuer im Ganzen entrichtet .
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Diejenigen , welche zugleich als Grund - oder Hausbesitzer und

wegen ihres Erwerbes oder Einkommens direkt besteuert erscheinen ,

gehören in die Classe der Höchstbesteuertcn , wenn ihre Steuerschul -

digkeiten zusammen den Betrag von wenigstens Fünfhundert Gulden

Conv . Mze. oder an Erwerb - oder Einkommensteuer wenigstens Ein¬

hundert Gulden Conv . Mze. ausmachen ; wenn dieß nicht der Fall

ist , üben derlei , in verschiedenen Steuerkategorien erscheinenden Per¬

sonen ihr Wahlrecht , wenn sie an Grund ' - oder Gebäudesteuer

wenigstens zehn Gulden Conv . Mze. entrichten , im zweiten Wahl¬

körper aus .

Wer nach seinen persönlichen Eigenschaften wahlberechtiget ist
und zugleich zur Classe der Höchstbesteuertcn gehört , wählt im ersten

Wahlkörper .

Sonst kann er sein Wahlrecht nur im zweiten Wahlkörper
ausüben .

Behufs der Einreihung in die Wahlkörper , nicht aber zur Be¬

gründung des activen Wahlrechtes werden dem Vater die von seinen

minderjährigen Kindern , dem Gatten die von seiner Gattin entrich¬
teten direkten Stenerbeträge zugerechnet , so lange das dem Vater und

Gatten gesetzlich zustehende Befugniß der Vermögensverwaltung nicht

aufgehört hat .
Die Mitglieder des zweiten und dritten Wahlkörperö wählen

nach den im §. 2 bezeichneten Bezirken , die , wenn die Zahl der

Wühler zu groß sein sollte , in Sektionen abgetheilt werden .

Die Zahl der in jedem Bezirke vom zweiten und dritten Wahl¬

körper zu wählenden Mitglieder des Gemelnderathes ist nach dem

Verhältnisse der Bevölkerung auszuwickeln .

Die Mitglieder des ersten Wahlkörpers werden mit Rücksicht
auf ihre Zahl in Wahlkammern eingereiht . ,

Der Gemeinderath wird diese Einreihung durch eine besondere ,
der Bestätigung des Statthalters zu unterziehende Anordnung festsetzen.

Die Zahl - der im ersten Wahlkörper zu wählendew Witglieder
des Gemeinderathes wird unter die einzelnen Wahl - Kainmern nach
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ch «m- MrhUtnisse , der rni dieselßett > als - HöchsWsteuOte aitsgenoinmenen
wahlberechtigten Gemeiirdegkieder vertheilt .

Anfetttiguttg » md FeststMu » rg der Wählerlisten ^

. ilMiÜÄ

Ueber alle wahlberechtigten Gememdeglieder sind nach Wahl -

kochern und ' Äezirken aHesoitdert' e Wähleolistcn zu verfassen,sMd,m

jedem Wahlbezirke an sensem ^geeigneten Örtemindestens , durch "sechs

Äschen Är ÄM' zh ' Je ' dermaizns Einsicht aufzulegen .

Die Auflegung,dieser . . Listen ist durch eine dreimal,der Wiener -

Zeitrlng einzuschaltendes und den Hauseigenthümern zur Verständigung
der Parteien zuzustellende Kundmachung , unter Festsetzung einer , vorn

Tage der ersten Kundmachung in der Wiener - Zeitung lausenden vier -

sehnlägigen . DDluslvfrH zur Anbrinffung von, Einwendungen hagegM

zu veröffentlichen . .
Der Magistrat entscheidet über die rechtze' iiig erhobenen Einwen¬

dungen binnen längstens sechs Tagen , und nimmt die für zulässig

erkannten BerichtMüßen - Weich Worr'
' ' " »" tuu

Wird die begehrte Berichtigung verweigert , so steht die Beru¬

fung an den Gemeinderath innerhalb drei Tagen offen.
Z- iU MMWÄW' wbr Per WHl warfchr' sNn ' WMerltstdw' für die

Ä ^Züge' wdfinWche^ Wahs " keiiir Echnderimg "ttiHr - vorMoikisich

werden .
Ausschreibung derWahl «

. UMnUM ? ' i U/1 /S-urnu-. ' .

s Zur Vornahme der .Wahl sind acht sHgff. vorher,sämmsüche
' wäWMchikgte Mitzlreder "der Gemeinde in der Art einzuladen ,

daß das Wahlausschreiben , in welchem Zeit usid Drt ' chsr EaD söwie

Wi- euZühlHeBzsi MhMdew' MWiedsr LSs GeckeinDräHtö Mau an¬

zugeben sind, aus chWMm- DMMHedeütcke - AvtvMaM MmchtÄbird .

- . tzxnulmMecrzK mr Ktt Hul L' mttS nrrrwrls rmu uz

xau- l - tpmttürV si - ' Mt ,M4nsiuztrN wrs

Die Wahl der Mitglieder des Gemeindemthes wird durch - reigNe

Wahlcom missionen geleitet .
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Für jeden Wahlbezirk und rücksichtlich für jede Wahlkanimer
wird von dem Gemeinderathe eine Wahlcommission niedergesetzt ,
bestehend aus einem Mitgliede des Gemeinderathes , welches dabei
den Vorsitz führt , aus einem Mitgliede des Magistrates und vier
stimmberechtigten Gemeindegliedern, von denen vorauszusetzen ist, daß
sie die Verhältnisse der Wähler in den verschiedenen Wahlbezirken
hinlänglich kennen , damit die Hindernisse , welche der passiven Wahl¬
fähigkeit entgegenstehen , nicht unbemerkt bleiben .

Die Wahlcommissionen sind für den gewissenhaften Vollzug der
Wahl verantwortlich .

Die Mitglieder derselben haben sich jedes Einflusses auf die
Stimmgebung der einzelnen Wahlberechtigten zu enthalten .

Jeder Wahlcommission wird ein vom Statthalter bestimmter
landesfürstlicher Commissär beigegeben , dessen Aufgabe es ist, die
Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung und die Befolgung des
gesetzlich bestimmten Wahlmodus wahrzunehmen .

Vornahme - er Wahlhandlung .

8. 38.

Jeder Wahlberechtigte, welcher sein Wahlrecht ausüben will ,
muß zur bestimmten Zeit und an dem bestimmten Orte vor der
Wahlcommission persönlich erscheinen /

Die Namen der Erscheinenden werden in das , von einem
Mitgliede der Wahlcommission zu führende Wahlprotokoll eingetragen .

Die Stimmgebung geschieht durch Stimmzettel , auf welchen die
in dem Wahlausschreiben angegebene Zahl von wählbaren Gemeinde¬
gliedern verzeichnet wird.

Bei Ueberschreitung dieser Zahl sind die auf dem Stimmzettel
zuletzt angesetzten Namen unberücksichtiget zu lassen.

Jeder , der sein Stimmzettel abgegeben hat , ist aufzufordern ,
zu einer späteren Stunde des Tages sich wieder am Versammlungs¬
orte einzufinden , um nöthige « Falls die Stimmgebung erneuern zu
können .



Nach Ablauf der , zur Abgebung der Stimmzettel festgesetzten
Frist wird am Wahlorte selbst von der Wahlkommisskon die Eröff¬
nung der Stimmzettel und die Stimmenzählung vorgenommen .

Die Stimmen derjenigen , welche bei der Wahlversammlung
nicht erschienen sind , werden , als dem Ergebnisse der Wahl bei¬
stimmend , betrachtet .

Als gewählt sind diejenigen anzusehen , welche die absolute
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten haben .

Konnte dieses Ergebniß durch die erste Abstimmung nicht erzielt
werden , so ist zu der engeren Wahl zu schreiten .

Hiebei haben die Wähler sich auf jene Personen zu beschränken
die bei der ersten Wahl nach denjenigen , welche die absolute Mehrhei
erlangten , die relativ meisten Stimmen für sich hatten .

Bei Stimmengleichheit wird durch das Los entschieden , wer bei
der engern Wahl berücksichtiget werden darf . Die Zahl der ' in die
engere Wahl zu bringenden Personen ist immer die doppelte von der
Zahl der noch zu wählenden Mitglieder .

Jede Stimme , welche auf eine nicht in die engere Wahl ge¬
brachte Person fällt , ist als ungiltig zu betrachten .

Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, so ent¬
scheidet das Los.

Eine besondere Jnstruction innerhalb der Gränzen dieser Ge¬
meindeordnung wird die näheren Bestimmungen über die Wahlhand¬
lung aussprechen .

Prüfung und Bekanntmachung - er Wahl .

§. 39 .

Sogleich nach beendigter Wahl ist das von der Wahlcommission
und vom landesfürstlichen Kommissar zu unterfertigende Wahlprotokoll
mit den demselben beizuschließenden Belegen dem Gemeinderathe zu
übermitteln .

Einwendungen gegen das Wahlverfahrcn sind beim Gemeinde¬

rathe längstens binnen acht Tagen nach beendigtem Wahlacte
anzubringen .
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- - In soweit diese Einwendungen als statthast besttnken werden ,

ist eine neue -Wahl - anszuschreiben . Werden jedochftbmnen der- MAr

Frist seine - Einwendungen vorgebracht , - oder die -vorgebrachten als

unstatthaft beseitiget , so hat der Gemeinderath die GewähltM von der

auf sie gefallenen Wahl -mit der Aufforderung in- Kenntniß zu setzen,

daß sie sich binnen acht Tagen vom Zeitpunkte dieser Verständigung
über die Annahme oder Nichtannahme - der Wahl erklären . Die Un¬

terlassung dieser Erklärungsowie jede Annahme unter Protest Mr

Vorbehalt , gilt als Ablehnung . Im Falle der Ablehnung ist eine

neue Wahl zu veranlassen .

Wird ein Wahlfähiger in mehreren Wahlbezirken oder Wahl -

kammern gewählt, - so hat er sich gleichfalls binnen der oben bestimm¬
ten Zeit über die Annahme oder Ablehnung , und im ersteren Falle

darüber , für welchen Wahlbezirk oder für welche Wahlkammer er die

Wahl ' annehme , zu- erklären . "'

. Erfolgt die Annahmserklärung eines zweimal - oder Mehrfach

Gewählten ohne Angabe , für welchen Wahlbezirk oder für welche

Wahlkammer - er annehme , -so gilt die Annahme für den Wahlbezirk
oder für die Wablkammer , wo er mehr Stimmen erhalten hatte .

Bei Stimmengleichheit ist -die ausdrückliche iErklärung des Ge¬

wählten einzuholen . e r- - nr - bi

Für die Wahlbezirke und Wahlkamm- em- , für - welche - dw Wahl

nicht angenommen ,wirift ist eiye, - neue Wähl auszuschreiben . - -- -- - --

Mit der Erklärung der Annahme der Wahl hat der Gewählte ,
in sofern̂ -es,,nicht notorisch- ist , - auch . die R. achweifung , bHubringen,
daß er die zür Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften besitzt. Wird

diese Nachweisung nicht beigebracht , oder liegt dem Gemeinderathe

- der, - Nachweis vor , daß der Gewählte von- -der - Wählbarkeit - b ausge¬
nommen -oder ausgeschlossen sei, so ist eine neue - WahlW- veranlassen .

- D>erpMW?md. eWh: - >Macht,- bU>- wsn- i >ihM' - HOätigten' - W«hkKr bssentüch
bekannt .

- ' : -- -Ä -- :̂ 4 c----DTE - er ' ' Amtsführurrg . - ' " " ^ ^

Die Mitglieder des Gememderathes werden auf " Wi' " JHte
gewählt .



Alljährlich scheidet im Monate März der-dritte Weil , vder die

dem dritten Theile zunächst kommende Zahl der Mitglieder yon -ihren
Stellen und wird durch Neugewählte aus den Wahlkorpern , von

welchen die ausscheidenden Mitglieder gewählt worden waren - ersetzt.
Der Austritt geschieht das erste und zweite . Wal^nach der Ent¬

scheidung ^des Loses, in der Folge treten immer diejenigen aus- ' welche
drei Jahre ^ vorher gewählt worden waren. - . - - : - . -.

Bis die Neuwahlen stattgefunden - habM,Msbyu - W zuM' . - Mrs-
tritte bestimmten Mitglieder im Amte.

Dieselben sind wieder wählbar .
Die Wiederhesetzung der durch Tod oder - - Austritt vor der Zeit

erledigten Gemeinderathöstellen wird in der Regel zugleich mit den

jährlichen Ergänzungswahlen vorgenommen .
Sollte jedoch die Zahl der fehlenden Mitglieder zwanzig über¬

steigen , so ist zum Ersähe derselben auch vor dem Einnute dieser

Periode eine besondere Mahl ayf Grundlage der letzten Wählerlisten
einzuleiten .

. . . Jede. solche Ergänzungswahl gilt übrigens nur bis zum regel¬
mäßigen Erneuerungstcrmine . - , , , -> -

Der Gewählte tritt zn der Zeit wieder. . Ms- . - M- weicher - iktstm ' K,
an dessen Stelle er gewählt worden , haste austreten mWn . - ä

Wahl des Bürgermeisters .

l --. -N'i-- - 8- 4 -l. ., . -
zsäj.r zI .-n' ;!! Ei' ' e1-I

Nach erfolgter Constituirung wählt der Gemeinderath aus seiner
Mitte den Vorstand ( Bürgermeisters ) .

Dieser Wahlhandlung haben sämmtliche Gemeinderathsglieder
beizuwohnen . .

Sie sind hiezn mit dem Beisätze einzuladen , daß jene Gemeinde

rathsglicde . r , die entweder gar nicht erscheinen , oder voz Beendigung
der Wahlhandlung sich . entsinnen ^ söhne ihr Ausbleiben oder ihre

MtfernstUg. . LmchschiMicheudo - Gründe zu entschuldigen, - E ihres
AmtO UrsustigssauzusehG stjen . , ^Md^M' weu. lauMM - DaWe«de
nicht wieder gewählt werden könnend

'
rrüvß



Die Wahl des Bürgermeisters kann vorgenommen werden ,
wenn wenigstens zwei Mittheile der sämmtlichen Gemeinderathsglieder
anwesend sind , nnd ist derjenige als zum Bürgermeister gewählt zu
betrachten , welcher die absolute Mehrheit der gesummten Gemeinde¬

rathsglieder für sich hat .
Der Gemeinderath wählt weiter auf die Dauer eines Jahres

zwei Vorstands - Stellvertreter , deren Einer den Bürgermeister in Fällen
zeitweise ! Verhinderung zu vertreten hat .

Dauer seiner Amtsführung »

8. 42.

Die Wahl des Bürgermeisters , es mag dieselbe nach Ablauf
der regelmäßigen dreijährigen Amtsdauer ' oder in Folge eines während
derselben eingetretenen Erledigungöfalleö geschehen seyn, gilt stets auf
drei Jahre , und er verbleibt in seiner Stellung , selbst wenn ihn
während dieser Zeit nach §. 40 die Reihe zum Austritte aus dem

Gemeinderathe treffen würde .
Der Austretende ist wieder wählbar .

Bestätigung der Wahl .

§. 43.

Die Wahl des Bürgermeisters unterliegt der Bestätigung Seiner

Majestät des Kaisers . ^

Nach erfolgter Bestätigung hat der Bürgermeister im versam¬
melten Gemeinderathe den vorgeschriebenen Diensteid in die Hände
des Statthalters abzulegen , und ist die hierüber aufgenommene , von
dem Bürgermeister eigenhändig gefertigte Eidesurkunde dem Statt¬

halter vorzulegen .



Gehalt und Gebühren der Gemeinderäthe und des

Bürgermeisters .

8. 44.

Die Mitglieder des Gemeinderathes verwalten ihr Amt unent¬

geltlich .
Bei Besorgung von Gemeindeangelegenheiten außerhalb des

Gemeinde - Bezirkes haben die dazu abgeordneten Mitglieder des Ge-

meinderatheö auf die nämlichen Gebühren aus der Gemeinde - Casse

Anspruch , welche im gleichen Falle den Rathen des Obergerichtes

auS der Staats - Casse verabreicht werden .

Dem Bürgermeister wird in einem städtischen Gebäude eine

seiner Würde angemessene Wohnung , sammt der entsprechenden Ein¬

richtung der Empfangsräume unentgeltlich eingeräumt .

Außerdem erhält er die von dem Gemeinderathe für die Dauer

seiner Amtsführung zu bestimmenden Functionsgebühren .

Verlust des Amtes eines Gemeinderathsgltedes .

45.

Ein Mitglied deS Gemeinderathes wird seines Amtes verlustig ,

wenn in Ansehung desselben ein Grund eintritt , der es von der

Wählbarkeit ausgenommen oder ausgeschlossen hatte . ( §. 33. )

Sollte ein Mitglied des Gemeinderathes wegen eines Verbrechens ,

oder wegen eines aus Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffent¬

liche Sittlichkeit verletzenden Vergehens , oder einer solchen Uebertre -

tung in Untersuchung verfallen , so kann es während der Dauer der¬

selben, sein Amt nicht ausüben . Diese Bestimmungen gelten auch hin¬

sichtlich des Bürgermeisters .

Auslosung des Gemeinderathes .

§. 46.

Wenn die Regierung aus wichtigen Gründen den Gemeittderach

aufzulösen findet , so hat der Statthalter binnen vier Wochen eine neue
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WaU ^uMschrHv ^ E Wbej in Ermanglung eines, G
die Befugnisse zu üben , die,naß den §§.^ Z5^ 36 , 37 und 39 dem

Gemeinderathe zustehen.

Zweite Abtheilung .

Von dem Magistrate .

Zusammensetzung des Magistrates .

- §^47 . , , - ,7 / ' - . .

Tier Magistrat besteht mit dem Bürgermeister an der Spitze aus

einem rechtskundigen Vice - Bürgermeifier und der nöthigen Anzahl von

rechtskundigen RÄHen sammt dem erforderlichm Hilfspersonale .

Art der Anstellung .

Die rechtskundigen Mitglieder des Magistrates müssen zur dieß-

fälligen Geschäftsführung in der für den Eintritt in den Staatsdienst

vorgeschriebeNM Wrffe befähigt fein, sie - dürfen sich nebenbei weder in

einem andern dienstlichen VerhäKnisse befinden ) noch die juristische

Praxis ausübn ! , u- u u---- -,-) - -. -7' , . . 77 777-,
- ' § . 49 .

Wenn die Stelle eines rechtskundigen Mitgliedes des Magi¬
strates zu besetzen kömmt, so ist dieß durch Einrücküng in die öffent¬
lichen Zeitungsblätter mit dem Beisätze zu verkauRaren, daß die¬

jenigen , welche sich zu diesem Amte für befähigt halten , binnen
einer nach Umständen zu bestimmenden Zeitsrist ihre schriftlichen und

mit den gehörigem Ausweisen belegten , Gesuche bei dem Magistrate
zu überreichen haben .

Letzterer erstattet hierüber dem Gemeindcrathe einen begrün¬

deten / bis ' EigMfchäften aller - Bewerber würdigenden Besetzungs -

Wrschlag , bei welchem l er jedoch an die aufgetretenen Bewerber

nicht gebunden ist.
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kntlassung und Enthebung vom Dienste .

-r---- ' - 7 -7" -7. L

Die rechtskundigen Mitglieder des Magistrats werden auf

Lebenszeit angestellt .
Die Entlastung , sowie die einstweilige Enthebung derselben

vöm" Dienste kann' nur naH denselben Grundsätzen, wie bei Staats¬

beamten der Verwaltungsbehörde ersolgeN .

Gehalte un8 Pertsivnem

§. 51.

Die rechtskundigen , auf Lebenszeit angestellten Mitglieder des

Magistrates erhalten Besoldungen und Pensionen .

Hinsichtlich ihrer Versetzung in den Ruhestand gelten die für

Staatsbeamte d^r HerwMWsbMrdD bestehenden „Vorschriften .

s 77 . i . -7-,u.-' () S--Ni 77-tt, ' x

.. .»
-7-7 hr-s u!-c 77-7:- 77-77 7-7A7

Dritte Abtheilung .
7-7- -.77

Von den Bezirksvorstehern und Bezirksausschüssen .
zM "us '17777.7- 7' :7-7--7-z- 777--. 7-ri- - - - - - - 7 ' 7° 7777 777..

8> 52. -7<̂ , - . . . . 7' 7.

Behufs der Verwaltung der Gemcindeangelegenheiten befindet

sich an der Spitze eines jeden der im §. 2 bezeichneten Bezirke,
Ms ; Wsnahme - . jenes ' der liiMren StM - . . tzin ' Bezir-ksvorsteher mit -

Bezirksausschüssen ^ . welchen -.ein ans ^ deyt Status des Magistrats

MMWisenher und zeitlich zu- wechselnd er-- Beamter sammt dem

nöthigen Hilfspersonale beigegeben ist. : ^ - -
'
7-. - 7-7 . -- - -'7>- ^ '

7 V. . 7 ^ '

-. Die Wahlberechtigten - eines seden Bezirkes wählen in den

Wahlkörpern , zu denen sie gehören , achtzehn Bezirksausschüsse .

Jeder Wahlkörper wählt sechs Ausschüsse .

. Den - ersten Wahlkörper bilden nur jene , die im ' Bezirke



— 32 —

zur Klaffe der Höchstbesteuerten gehören ; sie vereinigen sich Behufs
dieser Wahl in Einer Wahlversammlung .

Die für die Wahl zum Gemeinderathe getroffenen Anordnun

gen gelten auch für die Wahl der Bezirksausschüsse .

§. 54.

Die Bezirksausschüsse wählen aus ihrer Mitte mit absoluter
Stimmenmehrheit den Bezirksvorsteher .

Die Wahl desselben muß der Bestätigung des Gemeinderathes
und des Statthalters unterzogen werden .

8. 55.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse müssen in den Be¬

zirken , für welche sie gewählt werden , ihren Wohnsitz haben .

§. 56.

Die Vorschriften der §§ 32 , 33 und 45 über das passive
Wahlrecht und über den Verlust des Amtes eines Gemeinderathes
haben auch auf die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse Anwendung »

§. 57.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse werden auf drei
Jahre gewählt .

Sie sind wieder wählbar .
Die durch Tod oder sonst ausscheidenden Bezirksausschüsse

werden durch neu Gewählte aus den Wahlkörpern , von welchen
die Ausscheidenden gewählt worden waren , ersetzt .

Jede solche Ergänzungswahl gilt nur bis zum regelmäßigen
Erneuerungs - Termine.

Sollte der Austritt des Bezirksvorstehers vor Ablauf der drei
Jahre erfolgen , so haben die Bezirksausschüsse eine neue Wahl
für die Zeit bis zum regelmäßigen Erneuerungs - Termine vorzunehmen .

§. 58.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse beziehen keinen



Gehalt , haben jedoch Anspruch auf eine vom Gemeinderathe jährlich
festzusetzende Entschädigung für die mit ihrer Amtsführung ver¬
bundenen Auslagen .

§. 59.

Durch Beschluß des Gemeinderathes können die Bezirks -
Vorsteher oder die Bezirksausschüsse abberufen werden .

In diesem Faste ist binnen vier Wochen zu einer neuen Wahl
zu schreiten .

Dasselbe hat . zu geschehen , wenn die Regierung aus wichtigen
Gründen die Bezirksvorsteher oder Bezirksausschüsse abzuberufen
findet .

§. 60.

Wird in der Folge ein Bezirk unterabgetheilt ( §. 3) , so hat
jede Unterabtheilung einen eigenen Bezirksvorsteher nebst Bezirks¬
ausschüssen zu erhalten .

Nur hat die Zahl der Ausschüsse weniger als achtzehn zu be¬
tragen , sie muß aber jedenfalls durch drei Heilbar sein.
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